
II-l(021<!er Beilaget! zu den Stenographischeu Protokolka 

des Nationalrates XV. Gesetzgebung.:;periode 

A n t rag 

P " 1982 -06- 2 9 ras. :---2-_--- No. 1<f1/11 

der Ab~r2ordneten Dr. Norbert Steger, Dr. Heinz Fischer 

und G8nossen 

betreffend ein Bundesgesetz über die öffentliche Ausschreibung 

von Funktionen in Kapitalgesellschaften, an den~n Bund, Länder 

oder Gemeinden beteiligt sind 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ......... Ober die öffentliche Ausschreibung 

von Funktionen in Kapitalgesellschaften, an denen Bund, Länder 

oder Gemeinden beteiligt sind 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Der Bestellung eines '!orst .. ~!!.clsmitgliedes (Gesch0.fLsfüi"lreocs) 

einer Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschr2.rtktE".!C:- Haf·· 

tung, an del:' Dtmd, Länder oder Gem~inden allein -odec gemei:1.sar.. 

rait ander~n d.:!r Zustäncligkei t des Rechnungs:-.:ofes unt~.rliegeod(=!n 

Rechtsträgern mit wenigstens 50 vom HUlldert. des Grund- ode.c 

Sta.lliiL\:apitals beteiligt sind, hat eine Ausschreibt.:':1g voran zu- -
.1. C. 

gehen. Gleiches gilt für die Gesellsehaf;-:·~n, die .in der .Anlag~ 
!':~ 

zum ÖlG-Gesetz, BCD1_Nr.23/1967, au~gez~hlt sind. 

§ 2. 

(1) Das zur Vergabe der betreffenden Funktion zuständige Org2u 

ha t die Aussc:l-~reib\lng mögliehs t sechs r10nd te vor ~ spä tes t·J~n s 

jedoch innerhalb eines r.'lonats nach Freit-l2c<len der:- Funktion 

zu veröffentlichen. Wird eine Funktion neu begrlindet, so ist 

die Ausschre:i.bung innerhalb eLn~S Banats Clb dem Zeil'i-'l~nkt der 

diesbez~ig 1 iehen organ 1. ~a. tor i sch'~ n r·L:1ßnc.lhr:1(~ zu verö E ECCl tl ic~~r"!. 
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(2) Die Ausschreibung hat jene besonderen Kenntnisse und 

Fähigkeiten zu enthalt:":!n,die im Hinblick auf die Erfüllung 

der mit de!:' ausgeschr.i:eb~i1en Funktion verbunc.er.en Aufsaben 

von den Be\.)'erbern erHartet Herd211.. Sie hat ferner über die 

Tätigkei ten und Aufgc~'Jen.bereiche des Inhabers der ausgesc;:.T.;:.:ie­

benen Funktion l\ufschluß zu geben_ 

(3) Die Ausschre-ibung ist im &'Utsblatt zur Hiener Zeitu~g zu 
.. Ff ~l" . vero· .... -en L ~cnen. Sle kann daneben auch auf andere ge".!i-;inete 

Weise veröffentlic~twerden. 

" ...... ... 17""'" 
I A) ,.... .• 

... ...._-
setzen r 

die Überreichung der Be~.,r2rbungen ist eine Frist zu 

die nicht '\veniger als ein.:n Honat betragen d_:f. 

§ 3. Be'l.verber um eine der im § 1 angeführten Funktionen hab<-:il. 

in ihrer BeHerb· .":1' die Gründe anzuführen, die sie für die ;~~­

klei.dung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. Die 

Bewerbungen sind unmittelbar an das zur Vergabe der Funktioa 

zuständige Organ zu richten. 

§ 4. 
(1) Das zur Vergabe der Funktion zuständLge Organ hat ~ies~ 

Funktio:: ausschließlich auf':Jrund der Eignung der Bewar"b-2r zu 

vergeben. 

(2) Die Eignung ist insbesOi:ldere aufg:cund fachlich,,~~ Vo:t:'bi::I~dung 

und bi.she:c :.~;e:== Ber:ufserfa..l",ru0.':J' der Bewerber r ihrer Fähi·)~e.i.t ZU1~. 

Menschenfü-:~ ::ung und ihrer organisatoL'isc:-',an Fähigkeiter: sowie 

aufgri_!nd ihrer persönlichen Zuverldssigkeit festzustelle:.::1. •. SOT."<? I. t 

inte-cnation':'l.J.c Erfahrungen für die Aussch:cc!.ibung der zur Vergabe 

gelangenden rtHL~tion erfGrderlich sind, ist dai:auf ;·.:3son<lers -

Bedacht :...:,... . 
'~$ 

'.' 

(3) Das zur Vergabe der Funktion zus i:_~indige Org.:t':1. ist beJ:'echtigt r 

für die Suche nach für die Bekleiduc.] der Funktion geeigneten 

Personen und für die Feststellung der Eignung der Bewerber auch 

ein Gutachten oder mehrere Gutachten von EinrichttinY2n oder 

Unterr:ehmungen heranzuziehen, deren Aufgab? oder Unternehmung5-

ziel d:Le: Erstellung derartiger Beurt.e.i..lurlgen ist_ 
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§ 5. Die Bewerbungen urid deren Ausw~ctung sind vertraulich zu 

behandeln. 

§ 6. § 8 desÖIG-Gesetzes, BGB1.Nr.23/1967 in der F~3sung d~3 

1 ~desgesetze5 BGBl.Nr.l10/1973 wird aufgehoben. 

§ 7. Mit der Volliiehung dies~s Bundesgesetzes sind ~er Bundes­

kanzler und die einzelnen BunGesminis~er entsprechend ihrem 

)'jirkungsbe:ceich· betraut. 
-, 

< 

In forffi21ler Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die E:c;t-e Lesung dem Verfassungsausschuß zuzu­

weisen. 
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Beg r ü n dun g: 

Bumbkanzler Dr. Kreisky hat vm rund ein'3in J8hr eine ~<ommissjon mit der 

Zielsetzung eingesetzt, Vorschläge für die Objektivierung der Postenvergabe in 

Unternehmungen zu erstatten, deren Anteil zur Gänze oder mehrheitlich im 

Eigentum des Bundes stehen. Diese Kommission hat vor kurzem ihre Arbeit mit der 

Beschlußfassung von Vorschlägen zur Objektivierung der Postenvergabe in den 

genannten Unternehmungen abgeschlossen. 

Als Sofortprogramm wird von der Kommission insbesondere die Objektivierung der 

Besetzung von Vorstandsfunktionen in jenen Unternehmungen empfohlen, die 

zumindest zu 50% im Eigentum des Bundes stehen. Hiezu führte die Kommission in 

ihren Empfeh!ur::jPfl wörtlich aus; 

"Für alle im genannten Bereich zu beset:enden Positionen auf Vorstands-Uild 

Geschäftsführerebene ist eine öffentliche Ausschreibung verbindlich vorzu­

sehen und zwar grundsätzlich sechs Monate vor Ablauf der jeweils gültigen 

Verträge. In den Auschreibungsbedingungen muß felgendes verankert und in 

der Praxis der Personalentscheidung beachtet werden: 

a) Die ZUiJ8höriykeiL zu einer poiitischen Partei darf weder ein Vorteil, 

noch ein Nachteil bei der 8ewerbung d"Jrstellen. 

b) Es muß eine klare Be::;chreibung der cdorder!ichen Kenntnisse, 

Qualifikation, Praxiserfahrung etc. nach denen im Wirtschaftsleben 

üblichen Standards gegeben werden, um eine objektiver Vergleichbarkeit 

der Bewerbungen zu ermöglichen." 

1m Sinne dieser Empfehlung soll durch den vorliegenden Initiativantrag eine 

Rechtsgrundlage dafür geschaffen werden, daß in Zukunft die Besetzung von 

Vorstands- und Geschäftsführerfunktionen im verstaatlichten Bereich nur mehr 

nach einer sorgfältigen Ausschreibung erfolgen darf. Damit ist sichergestellt, daß 

die zur Entscheidung berufenen Gesellschaftsorgane im Zeitpunkt der Entscheidung 

über die Neubesetzung eines V~tands- oder Geschä ftsführerpostens über die 

Fähigkeiten und Qualifikationen der einzelnen Bewerber voll informiert sind. Wenn 

dies notwendig erscheint, haben die genannten Organe sogar das Recht, Gutachten 

l~ber die Eignung einzelner Bewerber einzuholen. Schließlich wird den zur 

Be~etzung der Funktion zuständigen Organen noch die - sich ohnedies bereits aus 

dern Gesellschaftsrecht ergebende - Pt1icht ausdrücklich auferlegt, die zu 

besetzende Funktion "ausschließlich aufgrund der Eignung der Bewerber zu 

vergeben." 
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Eine beschränkte Geltung dieser Objektivierungsbestimmungen für die Besetzung 

wirtschaftlicher Leitungspositionen lediglich für den Bereich des Dundes erscheint 

werder rechtspolitisch noch wirtschaftspolitisch vertretbar. Die Bestellung von 

Vorstandsmitgliedern und GeschiHtsführern muO ausschließlich nach objektiven 

Kriterien erfolgen, gleichgültig, welche Gebietskörperschaften eine 

Mehrheitsbeteiligung an der betreffenden Kapitalgesellschaft halten. Daher 

erstreckt sich der Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzentwurfes auf alle 

Gesellschaften, die aufgrund von Beteiligungen des Bundes, eines Landes oder einer 

Gemeinde gemäß Art. 126 b Abs. 2, Art. 127 Abs. 3 und Art. 127 b Abs. 3 B-VG der 

Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen. In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt 

sich der Gesetzentwurf hiebei auf die Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung 

und Vollziehung in Angelegenheiten des "Zivilrechtswesens einschließlich des 

wirtschaft!ichenAssoziationswes~ns" gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 6 B- VG. 

Die Gesellschaften der ÖlAG waren gem~ß § [; des OIG-Gesetzes bereits bishd zur 

Ausschreibung von Vorstandsfunktionen verpflichtet. Das vorliegende, die 

Ausschreibung noch detaillierter rc;gelnde ?!Objektiviefli~;';Jsgesetz" soll daher im 

Bereich der OIAG anstelle der genannten Bestimmung des OIG-Gesetzes treten~ 
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